jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 71 Bgld. KWG Durchfuhrung des
Voranschlags

Bgld. KWG - Kundmachung Uber die Wiederverlautbarung der Burgenlandischen
Gemeindeordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.12.2025

(1) Das Anordnungsrecht Ubt - unbeschadet des Abs. 2 - der Blrgermeister aus. Er kann jedoch unter seiner
Verantwortung einem Mitglied des Gemeindevorstands, dem Ortsvorsteher (8 32) oder einem Bediensteten ein
bestimmtes Anordnungsrecht schriftlich Gbertragen, ausgenommen Personen, die bei der Fihrung der Kassen- oder
Rechnungsgeschafte der Gemeinde oder bei Gebarungsuberprifungen mitzuwirken haben. Zahlungen, die den
BuUrgermeister betreffen, ordnet der Vizeburgermeister an.

(2) In jenen Angelegenheiten, in denen Ausgaben im Voranschlag einem Ortsverwaltungsteil zugeordnet wurden & 67
Abs. 6), steht dem Ortsvorsteher das Anordnungsrecht hinsichtlich der zugeordneten Ausgaben zu.

(3) Die anordnungsbefugten Organe der Gemeinde sind an den Voranschlag (Voranschlagsprovisorium,
Nachtragsvoranschlag) gebunden. Die bewilligten Voranschlagsmittel sind nur insoweit und nicht fraher in Anspruch
zu nehmen, als es bei einer wirtschaftlichen, sparsamen und zweckmiRigen Verwaltung erforderlich ist. Uber
Ausgabenansatze darf nur bis zum Ablauf des Rechnungsjahres verfugt werden.

(4) Wenn in Fallen 3&uRerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug die rechtzeitige Einholung eines
Gemeinderatsbeschlusses ohne groRen Schaden nicht méglich ist, darf der Burgermeister nach Anhérung samtlicher
zur Verfigung stehender Mitglieder des Gemeinderats die dringend notwendigen aufBer- und Uberplanmafligen
Ausgaben unter eigener Verantwortlichkeit anordnen, muss jedoch unverziglich die nachtragliche Genehmigung des
Gemeinderats erwirken.

In Kraft seit 02.10.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kwg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kwg/paragraf/67
file:///

	§ 71 Bgld. KWG Durchführung des Voranschlags
	Bgld. KWG - Kundmachung über die Wiederverlautbarung der Burgenländischen Gemeindeordnung


